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RS OGH 2006/10/24 10Ob119/05f
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.2006

Norm

EO §36 Abs1 D

ZPO §228 F

Rechtssatz

Die Möglichkeit, eine Klage (Impugnationsklage) nach § 36 EO zu erheben, schließt eine Klage (Feststellungsklage) auf

Nichtbestehen der vollstreckbaren Forderung gerade nicht aus und begründet gegenüber einer solchen auch keine

Streitanhängigkeit.
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